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Der Beteiligungsbericht 2023 liegt gem. Art. 82 Abs. 3 Satz 5 LKrO im Landratsamt Ebersberg, 

Eichtalstraße 5, 85560 Ebersberg, Zimmer E. 38, während der allgemeinen Öffnungszeiten zur 

Einsicht aus.  

 

Gemäß Art. 27a BayVwVfG wurden der Beteiligungsbericht im Internet auf der Homepage des 

Landkreises Ebersberg (www.lra-ebe.de) unter folgender Rubrik (Startseite / Landratsamt / 

Unsere Fachbereiche / Abteilung 1: Zentrales und Bildung / Sachgebiet 14: Finanzen, 

Beteiligungen / Beteiligungsmanagement/Beteiligungsbericht) veröffentlicht. 

 

 

******************************************************************************************** 

 

2/44 

 

Landratsamt Ebersberg 
Az.: 44/824-7 Ebersberg/W 
 
 

Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und der Verordnung über das 
Genehmigungsverfahren (9. BImSchV); 
Immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren für die Errichtung und den 
Betrieb einer Windenergieanlage des Typs ENERCON E-160 EP5 E3 R1 mit einer 
Nennleistung von 5,56 MW, einer Nabenhöhe von 166,6 m und einem Rotordurchmesser 
von 160 m (Gesamthöhe 246,6 m) durch die Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG, 
Pollmoos 10, 85560 Ebersberg, auf der Fl.Nr. 1830 der Gemarkung Oberndorf, 
Gemeindegebiet 85560 Ebersberg, im Bereich zwischen den Ortsteilen Pollmoos, Traxl, 
Rinding, Englmeng 

 
BEKANNTMACHUNG 

 
 

1. Verfügender Teil des Genehmigungsbescheides 
 
Das Landratsamt Ebersberg hat der Windenergie Föhrenpold GmbH & Co. KG, vertreten durch 
die Geschäftsführer Johann Zäuner und Werner Stinauer, Pollmoos 10, 85560 Ebersberg, mit 
Bescheid vom 23.12.2024, Az. 44/824-7 Ebersberg/W, die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb einer Windenergieanlage (WEA) des Typs 
ENERCON E-160 EP5 E3 R1 mit einer Nennleistung von 5,56 MW, einer Nabenhöhe von  
166,6 m und einem Rotordurchmesser von 160 m (Gesamthöhe 246,60 m) am Betriebsstandort 
mit der Fl.Nr. 1830 der Gemarkung Oberndorf, Gemeindegebiet 85560 Ebersberg, geogr.  
WGS 84-Koordinaten 12°01'34,30" Ost - 48°04'02,15" Nord, einschließlich der für die 
Errichtung erforderlichen Kranaufstell-, Arbeits- und Lagerflächen, erteilt.  
 
Erschließungsmaßnahmen außerhalb des Anlagengrundstücks und der temporär für die 
Errichtung der Anlage zu nutzenden Flächen, sowie die Netzanbindung werden von dieser 
Genehmigung nicht erfasst. 
 
Von den Bestimmungen des Art. 6 Abs. 2 und Abs. 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
wurde eine Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 BayBO folgenden Inhalts zugelassen: 
Reduzierung der erforderlichen Abstandsflächentiefe der Windkraftanlage auf einen 

http://www.lra-ebe.de/


Nummer 1 
 

Freitag, 03.01.2025 

Amtsblatt des Landkreises 
Ebersberg 

 

Seite 3 von 12 

 

 
 
Mindestabstand vom Mastmittelpunkt mit einem Radius von 81,88 m und Nichteinhaltung der 
grundsätzlich erforderlichen Abstandsflächen der Windkraftanlage zu den benachbarten 
Grundstücken mit den Fl.Nrn. 1831, 1540, 1538/4, 1538/5 und 1829 der Gemarkung Oberndorf 
entsprechend den Darstellungen im Lageplan zur Abstandsflächenübernahme vom 21.11.2024, 
M = 1:2000, Format DIN A4, Planersteller: Michael Höher, Rinding 16a, 85560 Ebersberg, der 
Bestandteil der erteilten Genehmigung ist. 
 
Das genehmigte Vorhaben unterliegt nach den §§ 1 Abs. 1 und 2, 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der  
4. BImSchV i. V. m. Nr. 1.6.2 des Anhangs 1 zur 4. BImSchV als Anlage zur Nutzung von 
Windenergie mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern der immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungspflicht im vereinfachten Verfahren nach § 19 BImSchG. 
 
Die Inbetriebnahme der antragsgegenständlichen Anlage ist ausweislich der Antragsunterlagen 
für das 3. Quartal 2026 geplant. 
 
Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung wurde auf der Grundlage der vorgelegten 
Antragsunterlagen erteilt. Es wurde ferner eine Vielzahl von Nebenbestimmungen in den 
Genehmigungsbescheid aufgenommen, insbesondere Anforderungen zum Schutz vor Lärm, 
Schattenwurf, sonstigen Immissionen und zum allgemeinen Gefahrenschutz, baurechtliche 
Anforderungen und Anforderungen an den vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz, 
Anforderungen an den Arbeitsschutz und die Sicherheitstechnik, wasserwirtschaftliche und 
bodenschutzfachliche Anforderungen, Anforderungen an das Luftverkehrsrecht, naturschutz- 
artenschutz- und waldrechtliche Anforderungen sowie sonstige Nebenbestimmungen.  
 
Diese Genehmigung schließt im Rahmen der Konzentrationswirkung gemäß § 13 BImSchG für 
die Maßnahmen, auf die sie sich erstreckt, alle anderen die Anlage betreffenden behördlichen 
Entscheidungen ein, insbesondere öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Zulassungen, 
Verleihungen, Erlaubnisse und Bewilligungen mit Ausnahme von Planfeststellungen, 
Zulassungen bergrechtlicher Betriebspläne, behördlichen Entscheidungen auf Grund 
atomrechtlicher Vorschriften und wasserrechtlichen Erlaubnissen und Bewilligungen nach § 8 in 
Verbindung mit § 10 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG). 
 
Die Planung des Vorhabens und die zusätzlich festgesetzten Anforderungen stellen sicher, 
dass im Einwirkungsbereich des Vorhabens keine schädlichen Umwelteinwirkungen und 
sonstigen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit 
und für die Nachbarschaft hervorgerufen werden. 
 

2. Rechtsbehelfsbelehrung des Genehmigungsbescheides 

Gegen den Bescheid vom 23.12.2024, Az. 44/824-7 Ebersberg/W, kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München, 

Postfachanschrift: 34 01 48, 80098 München, 
Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München. 

 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 
Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 
 
Seit 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. 
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Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung 
eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Gemäß § 63 Abs. 1 Satz 1 BImSchG hat eine Anfechtungsklage eines Dritten gegen die Zulassung einer 
Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern keine aufschiebende 
Wirkung. 
Gemäß § 63 Abs. 2 Satz 1 BImSchG kann der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung der 
Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von 
mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung nur innerhalb eines 
Monats nach der Zustellung der Zulassung gestellt und begründet werden. 
 

3. Öffentliche Bekanntmachung der Entscheidung und Auslegung des 
Genehmigungsbescheides 
  
Die Entscheidung über den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag wird hiermit auf 
Antrag der Vorhabensträgerin gemäß § 21a Abs. 1 der 9. BImSchV i. V. m. § 10 Abs. 8 Satz 2 
bis 6 BImSchG öffentlich bekannt gemacht.  
 
Eine Ausfertigung des Bescheides einschließlich der Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung 
liegt in der Zeit vom  

07. Januar 2025 bis einschließlich 21. Januar 2025 (Auslegungsfrist) 

jeweils während der Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme aus beim 

Landratsamt Ebersberg, Eichthalstraße 5, 85560 Ebersberg, Zi-Nr. U.25. 

Es wird eine vorherige telefonische Terminabsprache empfohlen (Tel.: 08092/823-183 oder 

08092/823-181). 

In dem genannten Zeitraum kann der Bescheid zudem über die Internetseite des 
Landratsamtes Ebersberg https://www.lra-ebe.de/aktuelles/laufende-verwaltungsverfahren-mit-
oeffentlichkeitsbeteiligung/ abgerufen werden. 
 
Der Bescheid und seine Begründung können bis zum Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder 
elektronisch beim Landratsamt Ebersberg, Sachgebiet 44, Eichthalstraße 5, 85560 Ebersberg, 
E-Mail: immissionsschutz@lra-ebe.de, angefordert werden. 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
Die Klagefrist beginnt am Tage nach dem Ende der Auslegungsfrist, d. h. am 22. Januar 2025. 
 
Ebersberg, 30.12.2024 
Landratsamt Ebersberg 
 
gez. 
 
Franz Neudecker 
Regierungsamtsrat 

https://www.lra-ebe.de/aktuelles/laufende-verwaltungsverfahren-mit-oeffentlichkeitsbeteiligung/
https://www.lra-ebe.de/aktuelles/laufende-verwaltungsverfahren-mit-oeffentlichkeitsbeteiligung/
mailto:immissionsschutz@lra-ebe.de
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Landratsamt Ebersberg 
Öffentliche Sicherheit, Gemeinden 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Landratsamt Ebersberg • Eichthalstraße 5 • 85560 Ebersberg 

 

Öffentliche Bekanntgabe 
 
 

An alle 
Lebensmittelunternehmer, die nicht der Zulassung  
bedürfen und Schweinefleisch verarbeiten, zerlegen  
und lagern  
im Landkreis Ebersberg 
 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner:  
Dana Vordermaier 

Tel.: 08092/823-188 
Fax: 08092/823-9188 

Mail: dana.vordermaier@lra-ebe.de 
Zimmer-Nr. U.48 
www.lra-ebe.de 

 
 

Sie erreichen mich: 
Montag – Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Donnerstag von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin. 

Aktenzeichen: 
33/5651-8/1 

Ihr Zeichen / Ihr Schreiben vom: 
 

Ebersberg, 02.01.2025 
 

 

 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Ebersberg zur Gewährung von Ausnahmen von 
der Benennung gem. Art. 44 Abs. 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 für 
Lebensmittelunternehmer, die gemäß Art. 1 Abs. 3 lit. c) der Verordnung (EG) Nr. 
853/2004 nicht der Zulassung bedürfen. 

 

Aufgrund des Art. 44 Abs. 2 Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 vom 16. März 2023 mit 
besonderen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die Afrikanische Schweinepest 
und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 (Amtsblatt der Europäischen 
Union L 79 vom 17.03.2023, S. 65) sowie Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den 
gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) vom 24. Juli 2003 
(GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 Abs. 29 der Verordnung vom 4. 
Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, ergeht für das gesamte Gebiet des Landkreises 
Ebersberg folgende: 
 

Allgemeinverfügung: 
 

I. 
Für Lebensmittelunternehmer, die gemäß Art. 1 Abs. 3 lit. c) der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 
nicht der Zulassung bedürfen und die frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, einschließlich 
Tierdarmhüllen, verarbeiten, zerlegen und lagern, das bzw. die von Schweinen gewonnen 
wurden, die in Sperrzonen II oder III gehalten wurden, ist eine Benennung gem. Art. 44 Abs. 2 

mailto:dana.vordermaier@lra-ebe.de
http://www.lra-ebe.de/
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Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 unter Einhaltung nachfolgender Voraussetzungen 
nicht erforderlich (sog. Ausnahme von der Benennung): 

a) Das frische Fleisch und die Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, von 
Schweinen aus diesen Betrieben werden ausschließlich innerhalb Deutschlands 
vermarktet, 

b) die tierischen Nebenprodukte von Schweinen aus diesen Betrieben werden im Einklang 
mit Art. 35 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 innerhalb Deutschlands 
verarbeitet oder beseitigt und 

c) die Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benennung wurde dem Landratsamt 
Ebersberg durch den Betrieb in Textform angezeigt, bevor Fleisch, Fleischerzeugnisse 
oder Tierdarmhüllen von Schweinen verarbeitet, zerlegt oder gelagert wird, die in einer 
Sperrzone II oder III gehalten wurden 

 

II. 
Diese Allgemeinverfügung gilt am auf die öffentliche Bekanntmachung folgenden Tag als 
bekannt gegeben. 
 

III. 
Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 
 
 

Gründe: 
Das Landratsamt Ebersberg ist für den Erlass dieser Allgemeinverfügung sachlich und örtlich 
zuständig gem. Art. 2 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 2 GVVG und Art. 3 Abs. 1 Nr.2 des Bayerischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG). 
 

zu I. 
Rechtsgrundlage für die Gewährung von Ausnahmen von der Benennung ist Art. 44 Abs. 2 der 
Durchführungsverordnung (EU) 2023/594. Demnach kann die zuständige Behörde 
beschließen, dass eine besondere Benennung für Betriebe, die frisches Fleisch und 
Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, verarbeiten, zerlegen und lagern, das bzw. 
die von Schweinen gewonnen wurden, die in Sperrzonen II oder III gehalten wurden, unter 
bestimmten Voraussetzungen nicht erforderlich ist.  
Mit der Nutzung der Ausnahme steht es den Betrieben frei, jederzeit Fleisch von Schweinen, 
die in einer Sperrzone II oder III gehalten wurden, zu verarbeiten, zerlegen und zu lagern. Dies 
umfasst demnach auch Fleisch von Schweinen, das für den menschlichen Verzehr geeignet, 
aber nicht EU-weit handelbar ist.  
Bei Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benennung dürfen Fleisch, Fleischerzeugnisse 
und Tierdarmhüllen aus diesen Betrieben nur innerhalb Deutschlands vermarktet werden. Dies 
gilt auch für Fleisch, Fleischerzeugnisse und Tierdarmhüllen von Schweinen, die nicht aus einer 
Sperrzone II oder III stammen. 
Ein EU-weites Inverkehrbringen muss ausgeschlossen werden, siehe Art. 44 Abs. 2 lit. b) 
Durchführungsverordnung (EU) 2023/594. Damit die rein nationale Vermarktung dieses 
Fleisches, Fleischerzeugnisse oder Tierdarmhüllen gewährleistet werden kann, sieht das 
Unionsrecht gem. Art. 44 Abs. 2 lit. a) Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 grundsätzlich 
eine besondere Kennzeichnung als Ersatz der gem. Art. 5 Verordnung (EG) Nr. 853/2004 
vorgesehenen Kennzeichnung vor. Aufgrund der Tatsache, dass sich die Gewährung der 
Ausnahme von der Benennung nur an Lebensmittelunternehmen richtet, die nicht den 
Kennzeichnungsvorgaben der Verordnung (EG) Nr. 853/2004 unterliegen, entfällt diese 
Vorgabe für Betriebe im Anwendungsbereich dieser Allgemeinverfügung. 
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Mit der Anordnung in Nr. I a) dieser Allgemeinverfügung wird die grundsätzlich mögliche 
Vermarktung im grenznahen EU-Ausland unterbunden und somit sichergestellt, dass die 
unionsrechtlichen Vorgaben hinsichtlich einer rein nationalen Vermarktung eingehalten werden.  
Weiterhin ist sicherzustellen, dass auch anfallende tierische Nebenprodukte aus Betrieben, die 
von der Ausnahme von der Benennung Gebrauch machen, nicht EU-weit in den Verkehr 
gebracht werden, sondern innerhalb Deutschlands verarbeitet oder beseitigt werden. Damit 
dies sichergestellt wird, sieht das Unionsrecht gem. Art. 44 Abs. 2 lit. c) 
Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 ab dem Zeitpunkt der Anzeige der Inanspruchnahme 
der Ausnahme von der Benennung ausnahmslos die Verarbeitung oder Beseitigung gem. Art. 
35 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 vor. Die anfallenden tierischen Nebenprodukte 
von Schweinen können demnach in zugelassenen Verarbeitungsbetrieben, 
Verbrennungsanlagen oder Mitverbrennungsanlagen nach Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe a) – 
c) der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 verarbeitet oder beseitigt werden.  
Die Anordnung der verpflichtenden Anzeige der Inanspruchnahme der Ausnahme von der 
Benennung in Nr. I lit. c) dieser Allgemeinverfügung ergeht aufgrund Art. 36 Abs. 2 Nr. 2 
BayVwVfG. Es ist erforderlich, dass ein Betrieb beim Landratsamt Ebersberg anzeigt, dass er 
von der Ausnahme von der Benennung Gebrauch machen möchte, bevor er Fleisch, 
Fleischerzeugnisse oder Tierdarmhüllen von Schweinen verarbeitet, zerlegt oder lagert die in 
einer Sperrzone II oder III gehalten wurden. Diese Vorgabe ergibt sich aus der Tatsache, dass 
ein Betrieb ab dem Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Ausnahme von der Benennung 
verpflichtet ist sicherzustellen, dass die Bedingungen unter Nr. I lit. a) und b) dieser 
Allgemeinverfügung eingehalten werden und dies von der zuständigen Behörde überwacht 
werden können muss. Dies kann nur sichergestellt werden, wenn die zuständige Behörde 
Kenntnis darüber haben, welche Betriebe zu welchem Zeitpunkt die Ausnahme nutzen. 
 

zu II. 
Nummer II. dieser Allgemeinverfügung beruht auf Art. 41 Abs. 4 S. 4 BayVwVfG. Von der 
Möglichkeit der Fristverkürzung wurde Gebrauch gemacht um den Wirtschaftsbeteiligten ohne 
zeitliche Verzögerung zu ermöglichen, die Ausnahme von der Benennung in Anspruch nehmen 
zu können.  
 

zu III. 
Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Kostengesetzes, da die 
Allgemeinverfügung von Amts wegen zur Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Zerlegung, 
Verarbeitung und Lagerung von Fleisch, Fleischerzeugnissen und Tierdarmhüllen von 
Schweinen aus Sperrzonen II und III im öffentlichen Interesse ergeht.  
 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 
erhoben werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht  
in München, 

 
Postfachanschrift: 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München. 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer 
für den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!   
 
Ab 01.01.2022 muss der in § 55 d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig 
 
 
Andreas Holznerl 
Oberregierungsrat 

 

 

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung können im Landratsamt Ebersberg, 

Eichthalstraße 5, 85560 Ebersberg, Zimmer U.48, Untergeschoß, während der 

Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

******************************************************************************************** 
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33/0041-2 2025 
Ebersberg, 03.01.2025 

 

Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 

am 23. Februar 2025 
 

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 

gemäß § 32 Bundeswahlordnung (BWO) 

Ergänzung 

 

Der Bundespräsident hat mit Anordnung vom 27. Dezember 2024 den 20. Deutschen 

Bundestag aufgelöst (BGBl. 2024 I Nr. 434) und als Termin für die Wahl zum 21. 

Deutschen Bundestag den 23. Februar 2025 festgesetzt (BGBl. 2024 I Nr. 435). 

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat hat mit der Verordnung über die 

Abkürzung von Fristen im Bundeswahlgesetz für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag 

vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 Nr. I 436) ausgewählte Fristen des 

Bundeswahlgesetzes abgekürzt. 
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Folgende Abschnitte der Bekanntmachung vom 21.10.2024 (Amtsblatt Nr. 25, 2024, 

Ebersberg) sind daher neu zu fassen: 

3 Beteiligungsanzeige 

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht 

auf Grund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten 

vertreten waren, können als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie  

spätestens am 7. Januar 2025 (47. Tag vor der Wahl) bis 18:00 Uhr 

der Bundeswahlleiterin ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der 

Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. 

In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl 

beteiligen will. Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, 

darunter dem Vorsitzenden1 oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich 

unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der 

jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstandes. Die schriftliche 

Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein Nachweis über die 

satzungsgemäße Bestellung des Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige 

sollen Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des 

Parteiengesetzes beigefügt werden. (§ 18 Abs. 2 BWG). 

Die Feststellung des Bundeswahlausschusses, ob die Vereinigungen die ihre Beteiligung 

angezeigt haben, für die Wahl als Partei anzuerkennen sind, ist für alle Wahlorgane 

verbindlich (§ 18 Abs. 4 Satz 1 1. Halbsatz BWG). 

Die Anschriften der Bundeswahlleiterin lauten wie folgt:  

Briefanschrift 

Die Bundeswahlleiterin 

Statistisches Bundesamt 

65180 Wiesbaden 

 

Haus- und Paketanschrift 

Die Bundeswahlleiterin 

Statistisches Bundesamt 

Gustav-Stresemann-Ring 11 

65189 Wiesbaden 

 

Weitere Informationen finden sich im Internetangebot des Bundeswahlleiters:  

https://www.bundeswahlleiterin.de/ 

 
 

https://www.bundeswahlleiterin.de/
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4 Einreichungsfrist und -ort Kreiswahlvorschläge 

Die Kreiswahlvorschläge sind beim Kreiswahlleiter frühzeitig, jedoch 

spätestens am 20. Januar 2025 (34. Tag vor der Wahl) bis 18:00 Uhr, 

schriftlich einzureichen (§ 19 BWG).  

Die Anschriften des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis Erding- Ebersberg (212) lauten wie 

folgt: 

Briefanschrift 

Kreiswahlleiter 

Landratsamt Ebersberg 

Eichthalstraße 5 

85560 Ebersberg 

Haus- und Paketanschrift 

Kreiswahlleiter 

Landratsamt Ebersberg 

Eichthalstraße 5 

85560 Ebersberg 

 
Die Schriftform ist dann gegeben, wenn die einzureichenden Unterlagen persönlich und 

handschriftlich unterzeichnet sind und beim zuständigen Wahlorgan im Original vorliegen 

(§ 54 Abs. 2 BWG). Die Schriftform ist durch E-Mail oder Telefax nicht gewahrt. 

5 Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 

Kreiswahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht 

werden. Sie müssen den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das 

Geburtsdatum, den Geburtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers den 

Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 

diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kennwort enthalten. 

Sie sollen ferner Namen und Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der 

Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten (§ 34 Abs. 1 

BWO). 

5.4 Unterstützungsunterschriften 

Muss ein Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 

unterzeichnet sein (hierzu auch 5.3), so sind die Unterschriften auf amtlichen 

Formblättern nach Anlage 14 zur BWO unter Beachtung folgender Vorschriften zu 

erbringen:  
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Der Kreiswahlleiter liefert die Formblätter auf Anforderung kostenfrei; er kann sie auch als 

Druckvorlage oder elektronisch bereitstellen. Bei der Anforderung sind Familienname, 

Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzuschlagenden Bewerbers anzugeben. 

Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im Melderegister 

eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist, 

wird anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; 

die Angabe eines Postfachs genügt nicht. Als Bezeichnung des Trägers des 

Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, sind außerdem bei 

Parteien deren Namen und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei 

anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. Parteien haben ferner die 

Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen 

Vertreterversammlung nach § 21 BWG zu bestätigen. Der Kreiswahlleiter hat im Kopf der 

Formblätter die in den § 34 Abs. 4 Nr. 1 Satz 4 BWO genannten Angaben sowie 

Familienname, Vorname und Wohnung (Ort der Hauptwohnung) des vorzuschlagenden 

Bewerbers zu vermerken. Wird der Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im 

Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 

eingetragen ist, wird anstelle seines Wohnorts der Ort seiner Erreichbarkeitsanschrift 

verwendet; die Angabe eines Postfachs genügt nicht.  

Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unterstützen, müssen die Erklärung 

auf dem Formblatt persönlich und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift 

sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift (Hauptwohnung) des 

Unterzeichners sowie der Tag der Unterzeichnung anzugeben. Für Wahlberechtigten 

nach § 12 Abs. 2 BWG, ist der Nachweis für die Wahlberechtigung gemäß den Vorgaben 

des § 34 Abs. 4 Nr. 2 Satz 2 und 3 BWO zu erbringen. 

Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Bescheinigung der 

Gemeindebehörde, bei der er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass er 

im Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem betreffenden Wahlkreis wahlberechtigt ist. 

Gesonderte Bescheinigungen des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlages bei 

der Einreichung des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstützungsunterschriften zu 

verbinden. Wer für einen anderen eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss 

nachweisen, dass der Betreffende den Kreiswahlvorschlag unterstützt. 

Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand 

mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren 

Kreiswahlvorschlägen ungültig.  
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Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch eine 

Mitglieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete 

Unterschriften sind ungültig (§ 34 Abs. 4 BWO). 

Gleiches gilt für andere Kreiswahlvorschläge (Wählergruppen und Einzelbewerber, § 20 

Abs. 3 BWG) 

 

5.5 Zurücknahme und Änderung von Wahlvorschlägen, Beseitigung von Mängeln 

Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der 

Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, 

solange nicht über dessen Zulassung entschieden ist. Ein von mindestens 200 

Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit der 

Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung 

zurückgenommen werden (§ 23 BWG).  

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 20. Januar 2025 (34. Tag vor der Wahl), 18:00 

Uhr, kann ein Kreiswahlvorschlag nur durch gemeinsame schriftliche Erklärung der 

Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson und nur dann geändert 

werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Nach der Entscheidung 

über die Zulassung eines Kreiswahlvorschlags ist jede Änderung ausgeschlossen (§ 24 

BWG). 

Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter sind etwaige Mängel im Kreiswahlvorschlag 

durch die Vertrauensperson rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist 

können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden (§ 25 Abs. 2 

BWG). Nach der Entscheidung über die Zulassung des Kreiswahlvorschlags ist jede 

Mängelbeseitigung ausgeschlossen (§ 25 Abs. 3 BWG).  

Im Übrigen bleibt die Bekanntmachung vom 21.10.2024 bestehen.  
 
 
gez.  
Köhnen 
Kreiswahlleiter 

 


